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 Tabelle der zu treffenden Massnahmen bei verschütteten Gefahrstoffen Merkblatt C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bemerkung: Sollte ein Stoff mehrere Gefahren aufweisen, so gilt immer:      vor      vor     

 
Legende: 
 
 

SU-Pikett aufbieten über Tel. 112 

 Aufsammeln und Zwischenlagern in einem dichten und gegenüber dem Gefahrstoff beständigen Gefäss. 
Behälter als Sonderabfall abgeben über Tel. 54115. 

 Falls möglich den Gefahrstoff vor Ort unschädlich machen, z.B. durch Neutralisation, Oxidation oder verdampfen lassen im Abzug. 
Ist dies nicht möglich dann vorgehen gemäss Fall  

 

 
 
 sehr giftig giftig gesundheits- 

schädlich 
umwelt- 

gefährlich 
hoch- 

entzündlich 
leicht- 

entzündlich 
brand- 

fördernd 
ätzend  reizend explosiv  

1ml – 10ml           

10ml – 100ml           

100ml – 1000ml           

1000ml – 5000 ml           

> 5000 ml           


